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ZWANGS- UND KINDERARBEIT

engesetzes hinaus können alle Kommunen mit ihrer 
Einkaufsmacht Unternehmen beeinflussen, die 
zu Kinderarbeit oder Zwangsarbeit beitragen. Die 
international vereinbarten Prinzipien fordern, die-
se Hebelwirkung angemessen zu nutzen. Auch die 
Entwicklungsziele der UN beinhalten die Förderung 
eines nachhaltigen öffentlichen Beschaffungswe-
sens als wichtigen Baustein für nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsmuster (Ziel 12). 

NOTWENDIG:  
SYSTEMATISCHES EINBEZIEHEN DER  
VERMEIDUNG VON MENSCHENRECHTSVER-
LETZUNGEN IN BESCHLÜSSEN, AKTIVITÄTEN 
UND PROZESSEN
Dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz fol-
gend umfasst menschenrechtliche Sorgfalt einige 
Kernelemente (siehe Wegweiser für Unternehmen).  
Diese Elemente sollten auch für Kommunen weg-
weisend sein: Durch Ratsbeschlüsse, Verfahren 
zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nach-
teiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, 
Maßnahmenplanung und -durchführung, Abhilfe 
und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnah-
men und regelmäßige Berichte. In der eigenen Be-
schaffung sollte auch gefordert werden, dass in den 
Wertschöpfungsketten von Bietenden die Rechtein-
haber*innen ( wie z.B. Feldarbeiter*innen auf einer 
Plantage) Beschwerdemöglichkeiten gemäß den in-
ternationalen Standards haben. Unter anderem für 
die folgende Handlungsfelder sollten Maßnahmen 
geplant und deren Umsetzung überprüft werden: 
Haushaltsplanung, Beschaffung, Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, internationale Zusammenarbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Z wangs- und Kinderarbeit sind schwerste 
Verletzungen der Menschenrechte. Die In-
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) zählt 

deren Bekämpfung zu ihren Kernarbeitsnormen. 
Dennoch arbeiten weltweit geschätzte 25 Millio-
nen Menschen in Zwangsarbeit. Etwa 160 Millio-
nen Kinder müssen in verbotenem Maße arbeiten. 
Die Rechtsverletzungen sind Teil internationaler 
Wertschöpfung, auch für Märkte in Deutschland. 
Meist führt Menschen ihre Armut in die Zwangs-
arbeit oder dazu, ihre Kinder arbeiten zu lassen. 
Gefragt werden muss deshalb, inwiefern das eige-
ne politische und wirtschaftliche Handeln diese 
Armut befördert oder mindert. Das gilt auch für 
Kommunen in Deutschland. 

RECHTLICHER RAHMEN
Zwangs- und Kinderarbeit sind durch eine Vielzahl 
völkerrechtlicher Konventionen und nationaler 
Gesetze verboten. Um diese in ihren Wertschöp-
fungsketten auszuschließen, müssen Marktak-
teure daher handeln. In den 2011 vom Menschen-
rechtsausschuss der Vereinten Nationen (UN) 
verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte wurde das nötige Vorgehen skiz-
ziert. Die Bundesregierung nimmt darauf aufbau-
end mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
vom Juli 2021 auch große „[j]uristische Personen 
des Privatrechts in öffentlicher Hand, die am Wirt-
schaftsleben teilnehmen“ in die Pflicht. Unterneh-
men, die auf Grundlage des Gesetzes sehr hohe 
Bußgelder zahlen müssen, werden bis zu drei 
Jahre von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen 
(BMAS 2021; siehe auch Siedenberg 2021). 
Über Bestimmungen des Lieferkettensorgfaltspflicht-
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https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426991831
https://unric.org/de/17ziele
https://unric.org/de/17ziele/sdg-12/
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-05%20Handreichung%20Unternehmen.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/266624/b51c16faf1b3424d7efa060e8aaa8130/un-leitprinzipien-de-data.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426917838
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Gesetz-ueber-die-unternehmerischen-Sorgfaltspflichten-in-Lieferketten/FAQ/faq-art.html
https://www.ci-romero.de/wp-content/uploads/2021/12/Gutachten_Sorgfaltspflichtengesetz_Beschaffung_Siedenberg_10.12.2021.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s2959.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s2959.pdf%27%5D__1647426991831
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NOTWENDIG: BEREITSTELLUNG DER 
ERFORDERLICHEN RESSOURCEN UND 
AUFBAU VON KAPAZITÄTEN
Für alle Schritte sind personelle und finanzielle 
Ressourcen in der Kommune erforderlich. Beschaf-
fungsstellen müssen womöglich ausgeweitet, ggf. 
Veränderungen wie Zentralisierung, Digitalisie-
rung und Einkaufsgemeinschaften angestoßen wer-
den. In den Ämtern muss Wissen zu neuen Aufga-
benfeldern aufgebaut werden. Für viele Aspekte, 
wie die Entwicklung eines kommunalen Nachhaltig-
keitshaushalts, Kommunalentwicklung durch Partner-
schaftsprojekte oder Reformen im Beschaffungswe-
sen gibt es kostenlose Qualifizierungsangebote und 
Förderungen. Hinweise zur praktischen Umset-
zung der Risikoerfassung sind auch in SÜDWINDs 
Wegweiser für Unternehmen zu finden. Trotz aller 
Unterstützung müssen kommunale Führungskräf-
te aber bereit sein, in die Bekämpfung von Zwangs- 
und Kinderarbeit zu investieren, etwa, indem für 
die Antragstellung für öffentliche Förderungen 
Personalstunden eingesetzt werden.

HILFREICH:  
ZUSAMMENARBEIT UND AUSTAUSCH
Die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren wie 
der lokalen und überregionalen Zivilgesellschaft, 
Netzwerken, Expert*innen und anderen Kom-
munen kann Synergien hervorbringen und neue 
Möglichkeiten eröffnen. Kommunen sollten in der 
Zusammenarbeit ausdrücklich die Bekämpfung 
von Armut weltweit durch menschenrechtliche 
Sorgfalt und damit von Kinder- und Zwangsarbeit 
zum Thema machen. 

Kommunen können nicht zuletzt selbst Im-
pulse an verschiedene Akteursgruppen geben, das 
Thema aufzugreifen, z.B. durch

 ▸  Angebote für und Dialog mit Stakeholdern vor 
Ort wie produzierenden Unternehmen und 
Handel, Konsument*innengruppen und Nach-
haltigkeitsinitiativen, politischen Gruppen, 
Weltläden oder Kirchengemeinden;

 ▸  Angebote im Rahmen von Gründungsförde-
rungen, die z.B. Sorgfaltspflichten zum Teil der 
Wirtschaftsförderung machen;

 ▸  Einfluss als Anteilseigner*innen bei den Spar-
kassen geltend machen mit der Forderung, die 

Anlagekriterien zu überarbeiten (siehe auch 
Wegweiser für Investoren);

 ▸  Engagement zu Kinder- und Zwangsarbeit und 
Austausch zu verschiedenen kommunalen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Städte-
Partnerschaften;

 ▸  Bildungsarbeit, z.B. durch Diskussionsrunden 
und Filmabende, Aktionstage, Ausstellungen 
und Kooperationen mit Bildungs- und Kunst-
Einrichtungen. 

Anlaufstellen sind u.a. die Servicestelle Kommu-
nen in der Einen Welt, für Beschaffung der Kompass 
Nachhaltigkeit, sowie die regionalen Netzstellen 
Nachhaltigkeitsstrategien (RENN), die Eine-Welt-
Landesnetzwerke und zu Informationen über die 
Sorgfaltspflichtengesetze und deren Umsetzung 
der Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte der 
Bundesregierung.

Bonn, April 2022
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 HINWEIS

FANGEN SIE AN. BELASSEN SIE ES 
NICHT BEI EINEM PROJEKT.
Kommunen haben viele Möglichkeiten, 
sich gegen Kinder- und Zwangsarbeit zu 
engagieren. Einfach zu verwirklichen ist 
z.B. die Beteiligung an Handy-Aktionen in 
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. 
Gebrauchte Mobiltelefone werden gesam-
melt, um Kinderarbeit im Rohstoffabbau zu 
reduzieren. Mittelfristig sollten Kommunen 
aber systematisch die Bekämpfung von Men-
schenrechtsverletzungen in ihre Beschlüs-
sen, Aktivitäten und Prozessen einbeziehen. 

SÜDWIND setzt sich für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gerechtigkeit ein – 
weltweit. Wir recherchieren, decken unge-
rechte Strukturen auf, machen sie öffentlich 
und bieten Handlungsalternativen. Wir 
verbinden entwicklungspolitische Bildungs-, 
Öffentlichkeits,- und Lobbyarbeit und tragen 
Forderungen in Kampagnen, Gesellschaft, 
Unternehmen und Politik. Seit 30 Jahren.

https://blogs.die-gdi.de/longform/einkaufsgemeinschaften-fuer-die-nachhaltige-oeffentliche-beschaffung/
https://skew.engagement-global.de/veranstaltung-detail/kommunaler-nachhaltigkeitshaushalt.html
https://skew.engagement-global.de/veranstaltung-detail/kommunaler-nachhaltigkeitshaushalt.html
https://skew.engagement-global.de/unterstuetzung-durch-nakopa.html
https://skew.engagement-global.de/unterstuetzung-durch-nakopa.html
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-03%20Wegweiser%20f%C3%BCr%20Unternehmen.pdf
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2022/2022-04%20Wegweiser%20f%C3%BCr%20Investoren.pdf
https://skew.engagement-global.de/
https://skew.engagement-global.de/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.kompass-nachhaltigkeit.de/
https://www.renn-netzwerk.de/materialien
https://agl-einewelt.de/ueber-uns/eine-welt-landesnetzwerke/
https://agl-einewelt.de/ueber-uns/eine-welt-landesnetzwerke/
https://wirtschaft-entwicklung.de/wirtschaft-menschenrechte/
mailto:info%40suedwind-institut.de?subject=Hallo%20S%C3%BCdwind%21
https://www.suedwind-institut.de/startseite.html
https://handyaktion-nrw.de/ueber-uns/netzwerk-der-handyaktionen
https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Publikationen/2019/Titel%20Publikationen%202019/2019-16%20FS%20Mobiltelefone%20und%20Elektronik%20%E2%80%93%20Herausforderung%20Menschenrechte.pdf

